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Gesetz zur Änderung des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes

Der Landtag hat am 24. April 2013 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

§ 7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes in der Fassung
vom 19. März 2009 (GBl. S. 161) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift und die Absätze 1 bis 7 werden wie
folgt gefasst:

„§ 7

Pädagogisches Personal und Zusatzkräfte

(1) In den Einrichtungen sind die Kinder durch päda -
gogisch qualifizierte Fachkräfte zu betreuen, zu er -
ziehen und zu bilden. Die Fachkräfte können durch
weitere geeignete Personen (Zusatzkräfte) unterstützt
wer den. 

(2) Fachkräfte in Einrichtungen sind:

1. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen
sowie staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherin-
nen der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung;

2. staatlich anerkannte Kindheitspädagogen und Kind-
heitspädagoginnen von Fachhochschulen, Päda go -
 gischen Hochschulen oder sonstigen Hochschulen;

3. staatlich anerkannte Sozialpädagogen und Sozial-
pädagoginnen, staatlich anerkannte Sozialarbeiter
und Sozialarbeiterinnen, Diplompädagogen und
Diplompädagoginnen, Diplom-Erziehungswissen-
schaftler und Diplom-Erziehungswissenschaftle-
rinnen mit sozialpädagogischem Schwerpunkt
sowie Bachelor-Absolventen und Bachelor-Ab-
solventinnen dieser Fachrichtungen;

4. Personen mit der Befähigung für das Lehramt an
Grundschulen, Grund- und Hauptschulen sowie
Sonderschulen;

5. Personen mit einem Studienabschluss im pädago-
gischen, erziehungswissenschaftlichen oder psy-
chologischen Bereich mit mindestens vier Se mes -
tern Pädagogik mit Schwerpunkt Kinder und
Jugend liche oder Schwerpunkt Entwicklungspsy-
chologie;

6. staatlich anerkannte Kinderpfleger und Kinder-
pflegerinnen;

7. staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heil pä -
da goginnen; 

8. Personen mit einem Studienabschluss der Heil -
pädagogik;

9. staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und
Heilerziehungspflegerinnen sowie

10. nach einer Qualifizierung in Pädagogik der Kind-
heit und Entwicklungspsychologie im Umfang von
zusammen mindestens 25 Tagen, die auch berufs-
begleitend durchgeführt werden kann, oder nach
einem einjährigen betreuten Berufspraktikum

a) Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen,
Krankengymnasten und Krankengymnastin-
nen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen,
Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten und
Be schäftigungs- und Arbeitstherapeutinnen, Lo -
go päden und Logopädinnen,

b) Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und
Ge sundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen,
Hebammen, Entbindungspfleger, Haus- und Fa-
milienpfleger und Haus- und Familienpflege-
rinnen sowie Dorfhelfer und Dorfhelferinnen,

c) Fachlehrer und Fachlehrerinnen für musisch-
technische Fächer,

d) Personen, die die erste Staatsprüfung für das
Lehramt an Grundschulen oder Grund- und
Hauptschulen oder für das Lehramt an Sonder-
schulen erfolgreich bestanden haben.

(3) Eine Person, deren im Ausland erworbene Qualifi-
kation von der zuständigen Stelle als gleichwertig mit
einer Qualifikation nach Absatz 2 anerkannt wurde,
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gilt als Fachkraft nach Absatz 2 mit entsprechender
inländischer Qualifikation. 

(4) Als Fachkräfte im Sinne des § 1 Absatz 8 gelten
auch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Erzie-
her und Erzieherinnen, Kinderpfleger und Kinderpfle-
gerinnen sowie Personen nach Absatz 2 Nummer 10 je-
weils während der Qualifizierung oder des Berufs -
praktikums. Das Landesjugendamt kann darüber hin-
aus auf Antrag des jeweiligen Trägers ausnahmsweise
weitere Personen als Fachkräfte zulassen, sofern sie
nach Vorbildung und Erfahrung geeignet sind. Absatz 9
bleibt unberührt.

(5) Zusatzkräfte im Sinne dieses Gesetzes sind Perso-
nen, die auf Grund ihrer Qualifikation in anderen Fel-
dern die pädagogische Arbeit in einer Einrichtung be-
reichern. Über die Eignung als Zusatzkraft entscheidet
der jeweilige Träger der Einrichtung. Absatz 9 bleibt
unberührt.

(6) Zur Leitung befugte Fachkräfte (Leitungskräfte)
sind:

1. für die Leitung einer Einrichtung:

a) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und

b) sonstige Fachkräfte nach Absatz 2 mit einer
mindestens zweijährigen Bewährung als Grup-
penleitung und einer Fortbildung zur Vorbe -
reitung auf Leitungsaufgaben im Umfang von
mindestens 160 Stunden;

2. für die Leitung einer Gruppe:

a) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und 8,

b) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 7 und 9, die
sich bei Vollzeitbeschäftigung über einen Zeit-
raum von mindestens einem Jahr als Fachkraft
bewährt haben,

c) Fachkräfte nach Absatz 2 Nummer 6 und 10,
die sich bei Vollzeitbeschäftigung über einen
Zeitraum von zwei Jahren als Fachkraft be-
währt und eine mindestens 60 Stunden umfas-
sende Fortbildung zur Bildung und Pädagogik
in Kindertageseinrichtungen absolviert haben.

Bei einer Teilzeitbeschäftigung verlängert sich der
Zeitraum nach Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2
Buchstabe b und c entsprechend. § 4 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(7) Die Leitungskräfte haben die Aufgaben,

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit zu fördern;

2. die Erziehung und Bildung in der Familie zu unter-
stützen und zu ergänzen;

3. die Eltern im Hinblick auf die Vereinbarung von
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung zu unterstüt-
zen und

4. andere bei der Erfüllung der Aufgaben nach den
Nummern 1 bis 3 mitwirkende Fach- und Zusatz-
kräfte anzuleiten.

Die übrigen Fachkräfte unterstützen die Leitungskräf-
te in der Gruppe.“

2. Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und wie folgt
geändert:

In Satz 1 werden die Wörter „1 und 2 und andere Be-
treuungs- und Erziehungspersonen“ durch die Wörter
„2 und 4 Satz 2 sowie Zusatzkräfte“ ersetzt.

3. Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9 und wie folgt
geändert:

a) Die Wörter „1 und 2 oder einer anderen Betreu-
ungs- und Erziehungsperson“ werden durch die
Wörter „2 und 4 Satz 2 sowie Zusatzkräfte“ ersetzt.

b) Die Zahl „6“ wird jeweils durch die Zahl „8“ er-
setzt.

c) Es wird folgender Satz angefügt:

„Die Einstellung bei einer Einrichtung eines öffent-
lichen oder privaten Trägers setzt ferner voraus, dass
sie über die für die Ausübung ihrer Tätigkeit erfor-
derlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt.“

4. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 10 und wie folgt
geändert:

Die Zahl „6“ wird durch die Zahl „8“ ersetzt.

Artikel 2

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

2. Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes die Voraussetzungen als Fachkraft oder Lei-
tungskraft nach § 7 Absatz 1 bis 3 des Kinder tages -
betreuungsgesetzes in der bis [Datum des Inkraftre-
tens des vorliegenden Änderungsgesetzes (s. Artikel 2
Nummer 1) einfügen] geltenden Fassung erfüllen,
gelten als Fachkräfte oder Leitungskräfte im Sinne
des Ar tikel 1 dieses Gesetzes.

Stuttgart, 00. Monat 2013

Der Präsident

des Landtags von Baden-Württemberg
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